
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/6/26 7Ob614/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1980

Norm

ABGB §901 II1

Rechtssatz

Tri1t eine Voraussetzung nicht zu, die stets einem Geschäft von der Art des geschlossenen zugrunde gelegt wird, so ist

grundsätzlich die Partei, die bei Kenntnis der Sachlage das Geschäft nicht geschlossen hätte, an dieses nicht gebunden.

Entscheidungstexte

7 Ob 614/80

Entscheidungstext OGH 26.06.1980 7 Ob 614/80
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